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  N I E D E R S C H R I F T 
Nr. 03/2024 

über die 
öffentliche Sitzung 
des Ortschaftsrates 
Kippenheimweiler 

am 21. Februar 2024 

 
 
 
 
 
 
 

Sitzungsort:  Rathaus Kippenheimweiler, Bürgersaal 
 
 
Anwesend:  Ortsvorsteher-Stellv.: Vorsitzender Manfred Woitassek 

    
   Ortschaftsräte:  Stephan Hurst 

Roland Siefert 
       Thomas Schlenker  

Ute Schmieder 
Veronika Richter  
Klaus Dorner 
 

Stadtrat:   Eberhard Roth  
 
Entschuldigt:  Ortsvorsteher:  Tobias Fäßler    
   Ortschaftsrätin:  Agnes Weis    
       Antonio Bellomo 

 
 
Schriftführerin:     Verw. Angestellte Ingrid Karl 
 
 
 
 
 
Die Sitzung wird vom Vorsitzenden um 19:30 Uhr mit der Feststellung eröffnet, dass 
die Ortschaftsräte mit Datum vom 14.02.2024 ordnungsgemäß und fristgerecht 
eingeladen wurden. 
Der Vorsitzende stellt fest, dass der Ortschaftsrat beschlussfähig ist. 
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Auf der Tagesordnung stehen und werden beraten bzw. beschlossen: 
 
1. Frageviertelstunde   a) für Zuhörer        b) für Ortschaftsräte 
2. a) Bekanntgabe eines Beschlusses aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 

     23.01.2024 
 b) Ausbau Deutsche Glasfaser, Pressemitteilung 
 c) Flurputzete 02. März 2024, 09:30 Uhr 
3. Feststellung eines nach § 31 Abs. 1 GemO wichtigen Grundes für das 

Ausscheiden von Ortsvorsteher Tobias Fäßler aus dem Ortschaftsrat und 
Verabschiedung aus dem Ortschaftsrat; Beschluss 

4. Feststellung von möglichen Hinderungsgründen nach § 29 der GemO für den 
nachrückenden Ortschaftsrat Markus Roth; Beschluss 

5.  Amtseinführung von Ortsvorsteher Klaus Dorner durch Oberbürgermeister Markus 
 Ibert 

 
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Der Vorsitzende Woitassek begrüßt die Ortschaftsräte, Stadtrat Eberhard Roth, OBM 
Markus Ibert, die Pressevertreter (BZ: Beschorner) sowie die zahlreichen Zuhörer 
(ca.35). 
 
 
Zu Punkt 1a: 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
Zu Punkt 1b: 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
Zu Punkt 2a: 
Der Vorsitzende gibt den in der Nichtöffentlichen ORS vom 23.01.2024 zur Kenntnis 
genommene Grundstückskauf der Stadt Lahr bekannt: Flst.Nr. 2161, 3.615 m², Lage 
Amtsstraße, 43.380 Euro. 
 
Zu Punkt 2b: 
Der Vorsitzende verliest die Pressemitteilung der Stadt Lahr „Deutsche Glasfaser zieht 
sich aus dem Breitbandausbau in Lahr zurück“.  
 
Zu Punkt 2c: 
Der Vorsitzende lädt zur 7. Ortenauer Kreisputzete am 02. März 2024 ein. Treffpunkt 
09:30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. 
 
Zu Punkt 3: 
Herr Ortschaftsrat/Ortsvorsteher Tobias Fäßler hat am 15. Januar 2024 schriftlich 
mitgeteilt, dass er aufgrund der 20-jährigen Zugehörigkeit im Ortschaftsrat 
Kippenheimweiler sein Mandat nicht mehr ausüben möchte. Ein wichtiger Grund im 
Sinne von § 16 (1) S. 2 Nr. 3 GemO liegt vor. Herr Fäßler kann deshalb aus dem 
Ortschaftsrat Kippenheimweiler zum 21.02.2024 ausscheiden.  
Beschlussvorschlag: 
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Der Ortschaftsrat Kippenheimweiler stellt fest, dass für das Ausscheiden von 
Ortschaftsrat/Ortsvorsteher Tobias Fäßler ein wichtiger Grund gem. § 16 (1) GemO 
vorliegt.  
Abstimmungsergebnis: 7 Ja-Stimmen 
Der Vorsitzende spricht den Dank an Tobias Fäßler (nicht anwesend) für sein 
ehrenamtliches Engagement aus. Eine inoffizielle Verabschiedungsfeier findet am 
Sonntag, 24. März 2024, 11:00 Uhr in der Kaiserswaldhalle statt. 
 
Zu Punkt 4: 

Der Vorsitzende bittet den nachrückenden Ortschaftsrat Markus Roth an den 

Ratstisch. Unter den bei der Ortschaftsratswahl Kippenheimweiler am 26. Mai 2019 

festgelegten Ersatzbewerbern/-innen des Wahlvorschlags der Fraktion FWF (KFWL) 

nimmt Herr Markus Roth mit 220 Stimmen den nächsten Rang ein. Herr Markus Roth 

hat sich schriftlich bereit erklärt, für die restliche Amtsdauer nachzurücken. 

Der Ortschaftsrat Kippenheimweiler hat nach § 29 (5) GemO festzustellen, ob ein 
Hinderungsgrund nach Abs. 1 dieser Vorschrift vorliegt. Nach Erklärung von Herrn 
Markus Roth liegt kein Hinderungsgrund im Sinne des § 29 GemO vor.  
Der Verwaltung ist ein Hinderungsgrund ebenfalls nicht bekannt. Die Nachfolge erfolgt 
zum 21.02.2024 nach dem Ausscheiden von Herrn Ortschaftsrat/Ortsvorsteher Tobias 
Fäßler. 
Beschlussvorschlag: 

Der Ortschaftsrat Kippenheimweiler stellt fest, dass für den Eintritt von Herrn Markus 
Roth in den Ortschaftsrat Kippenheimweiler kein Hinderungsgrund im Sinne des § 29 
GemO gegeben ist. 

Abstimmungsergebnis: 7 Ja-Stimmen 

Anschließend verliest der Vorsitzende die Verpflichtungserklärung. Mit den Worten 
„Ich gelobe es“ bekräftigt Markus Roth das Gelöbnis. Mit der Unterschrift wird die 
Niederschrift über die Verpflichtung beurkundet und geschlossen. 
 
Zu Punkt 5: 
Der Vorsitzende begrüßt Oberbürgermeister Markus Ibert und übergibt das Wort an 
Ibert.  
Ibert begrüßt die anwesenden Räte und Bürger. Er stellt sich hinter die Ortschafts-
ratsverfassung, welche das beste Beispiel für eine gelebte Bürgerbeteiligung auf 
demokratischer Basis sei. Ortsvorsteher, Ortschaftsräte und die Ortsverwaltung 
spielen deshalb eine maßgebliche Rolle, weil sie das Gemeinwohl im Blick ihres 
Stadtteils behalten. Deren Mut, im Ehrenamt auch unpopuläre Entscheidungen zu 
treffen, verdiene aller Respekt. Dank an alle, die sich diese Zeit im Ehrenamt opfern.  
Diese Zeit und großes Engagement habe sich auch der scheidende Ortsvorsteher 
Fäßler genommen, dessen Dank und Respekt er an den nicht anwesenden 
Ortsvorsteher Tobias Fäßler ausspricht. 
Mit Wirkung vom 01.03.2024 ernennt OBM Ibert unter Berufung in das 
Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter auf Zeit Klaus Dorner zum Ortsvorsteher des 
Stadtteils Kippenheimweiler. Die Amtszeit endet mit Ablauf der Wahlperiode des am 
26.05.2019 gewählten Ortschaftsrates. Im Anschluss unterschreibt Klaus Dorner und 
OBM Ibert die Ernennungsurkunde. 
Ende der Sitzung:  20:55 Uhr 
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Unterschriften: 
 
 
Der Vorsitzende:      Für die Ortschaftsräte: 
 
 
__________________      
     ( Manfred Woitassek )     ___________________ 
        OV-Stellvertreter 
 
 
 
Die Schriftführerin:     ___________________ 
 
 
__________________ 
     ( Ingrid Karl ) 


